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Die HOAI 2009 ist am 18.8.2009 in Kraft getreten
und gilt für die ab diesem Zeitpunkt geschlossenen
Planungsverträge. Die Novellierung hat zu erheblichen
Änderungen im Vergütungsrecht der Architekten und
Ingenieure geführt. Diese werden nicht erst bei der
Abrechnung der Leistungen relevant, sondern sind
ab sofort in der täglichen Praxis zu beachten, insbe-
sondere bei Vertragsverhandlungen, bei der Vertrags-
gestaltung und bei der Ausschreibung von Planungs-
leistungen.

Der Praxiskommentar von Steeger dient allen An-
wendern der HOAI als verlässliches Arbeitsmittel.
Die Kommentatoren sind seit vielen Jahren als Refe-
renten und Rechtsanwälte im Bau- und Architekten-
recht tätig.

Frank Steeger (Hrsg.)
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Recht und Verwaltung

Dieser Kommentar liefert Antworten zu sämtlichen aktuellen Fragen und Problemen, u.a.:

• Die HOAI 2009 als „Inländer-HOAI“

• Was wird aus dem Mindestpreischarakter der HOAI?

• Herausnahme der gutachterlichen und beratenden Tätigkeiten aus der HOAI

• Abrechnung der Besonderen Leistungen; Stundenabrechnungen

• Änderungen bei den Leistungsbildern?

• Ermittlung der anrechenbaren Kosten: Abkoppelung des Honorars von den Baukosten

• DIN 276: Welche Fassung ist maßgeblich?

• Planen und Bauen im Bestand: Änderungen bei anrechenbaren Kosten und Zuschlägen

• Was ist bei der Vertragsgestaltung zu beachten?

• Honorarvereinbarung, Baukostenvereinbarung, nachträgliche Honoraranpassung

• Prüfbarkeit der Schlussrechnung

Vollständig und neu kommentiert sind alle architektenrelevanten Vorschriften.
Dazu gehören der Allgemeine Teil (§§ 1 bis 16), die Objektplanung, die Fachplanung
und die Übergangsvorschriften (§§ 32 bis 56). Die Anlagen 1 bis 14 werden bei den
entsprechenden Regelungen und Leistungsbildern erläutert.
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